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ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
I. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr. 
II. Abstimmung mit den Nachbargemeinden  
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

STADT NEUBRANDENBURG 
 

Bebauungsplan Nr. 82 „Steep“ 
 
 
 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
          I. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr.  1.1  bis 5.5 

 
 
 



 
 

1.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
TÖB 4.2 e.dis 18.02.14 
 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Hinweis wird beachtet 
 
Die Planzeichnung und der entsprechende Abschnitt in der Begründung werden 
korrigiert, indem Aussagen zur bereits rückgebauten Leitung entfernt werden. 
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2.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
TÖB 1.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 04.03.14 
 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. Hinweis wird beachtet 

 
Die Begründung wird unter Punkt 6.4 ergänzt. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Hinweis wird beachtet 

 
Es handelt sich um eine unselbständige Änderung des Bebauungsplanes, welche 
nur für den Änderungsbereich gilt. Der Ursprungsplan gilt für die übrigen 
Bereiche des Bebauungsplanes fort. 
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3. Hinweis wird nicht beachtet 
 
Im Januar 2014 erfolgte die Überprüfung des Geländes auf Vorkommen von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten geschützter Tierarten als Worst-Case- 
Betrachtung. Dabei wurde Lebensraumpotenzial für Vogel- und Fledermausarten 
in dem Obstbaumbestand festgestellt, infolge dessen Artenaufnahmen ggf. mit 
Maßnahmenumsetzung im Vorfeld der Bauarbeiten im Textteil des B-Planes 
festgesetzt wurden. 

 
4. Hinweis wird nicht beachtet 

 
Im Zusammenhang mit der Potenzialanalyse zum Vorkommen von Fledermaus- 
und Vogelarten wurden im Januar 2014 die einzelnen Obstbäume auch auf 
Spuren des Eremiten in Form von Kotpillen, Chitinresten des Käfers, Larven und 
Kokons untersucht. Die Kotpillen der Larven als auch die Ektoskelett-Reste des 
Käfers sind ganzjährig nachweisbar. Hierfür wurden die Stammfüße der Bäume 
mit mulmgefüllten Höhlen abgesucht bzw. die Höhleneingänge vorsichtig 
begutachtet. Hinweise wurden nicht gefunden. Daher wurde ein Vorkommen des 
Eremiten im Plangebiet schon bei der Relevanzprüfung ausgeschlossen. 

 
5. Hinweis wird teilweise beachtet 

 
Im Artenschutzfachbeitrag (AFB) unter Punkt 8 "Zusammenfassung" ist folgende 
Vermeidungsmaßnahme formuliert: "Bäume mit Höhlen im Bereich der alten 
Plantage sind vor Fällung auf Vorkommen von Fledermäusen und höhlenbe-
wohnende Vogelarten zu untersuchen. Gegebenenfalls sind Ersatzmaßnahmen 
nach Anweisung des Gutachters durchzuführen. Die Maßnahme ist im Rahmen 
einer ökologischen Baubegleitung durch einen Sachverständigen durchzuführen 
und zu dokumentieren." Dies entspricht der Alternative "Monitoring" der Stel-
lungnahme. Die Maßnahme wird folgendermaßen konkretisiert: "Bäume mit 
Höhlen im Bereich der alten Plantage sind Anfang April bis Ende Juli vor Fällung 
auf Vorkommen von Fledermäusen und höhlenbewohnende Vogelarten mittels 
Artenaufnahme zu untersuchen. Werden Vorkommen festgestellt, ist eine Aus-
nahmegenehmigung von den Verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG erforderlich 
und sind Vermeidungs- oder Ersatzmaßnahmen nach Anweisung des Gutachters 
durchzuführen. Die Maßnahmen sind vor Baubeginn im Rahmen einer 
ökologischen Baubegleitung durch einen Sachverständigen durchzuführen und 
zu dokumentieren." 
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6. Hinweis wird teilweise beachtet 
 
Die Untersuchung auf Vorkommen des Eremiten erfolgte im Januar 2014 mit 
den gängigen Untersuchungsmethoden. Anhand der Ergebnisse ist festzustellen, 
dass die Art aktuell nicht nachweisbar ist. 
Da eine umgehende Fällung der Bäume nicht geplant ist und um eine 
Schädigung zwischenzeitlich eingeflogener Tiere zu verhindern wird empfohlen, 
vor Fällung nochmals alle mulmgefüllten Höhlen in den Sommermonaten auf 
Vorkommen des Eremiten zu untersuchen. Werden Vorkommen festgestellt, ist 
eine Ausnahmegenehmigung von den Verboten des § 44 Abs. 1 erforderlich und 
sind Vermeidungs- oder Ersatzmaßnahmen nach Anweisung des Gutachters 
durchzuführen. Die Maßnahmen sind vor Baubeginn im Rahmen einer 
ökologischen Baubegleitung durch einen Sachverständigen durchzuführen und 
zu dokumentieren.  
Der AFB wurde entsprechend korrigiert. 
 
 

7. Hinweis wird beachtet 
 
Der AFB wird der UNB nochmals zur Prüfung vorgelegt. 
 
 

8. Hinweis wird teilweise beachtet 
 
Da der Zeitpunkt der Umsetzung der Planung nicht feststeht, kann sich die 
Situation im Laufe der Zeit noch verändern. Es ist sinnvoll, die erforderliche 
Naturschutzgenehmigung erst in Zusammenhang mit der Umsetzung der 
Maßnahme zu beantragen. Ein entsprechender Hinweis wurde in der 
Begründung des Bebauungsplanes unter Punkt 12.9 ergänzt. 
Zur Sicherstellung der Planungssicherheit wurde eine Inaussichtstellung einer 
naturschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung beantragt. Die Inaussicht-
stellung der Genehmigung wird vor dem Satzungsbeschluss vorliegen. 
 

 
9. ohne Hinweise für Bebauungsplanverfahren 

 
Es ergeben sich keine erforderlichen Änderungen für die Planung. 
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2.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
TÖB 2.11 Straßenbaulastträger 19.03.14 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Hinweis wird beachtet 
 
Ein entsprechender Hinweis ist auf der Planzeichnung enthalten. 

 
 

2. Hinweis wird beachtet 
 
Da die Einteilung der Straßenverkehrsfläche nicht Gegenstand der Fest-
setzungen des Bebauungsplanes ist, kann die Breite der Gehwege angepasst 
werden und die Parkplätze im Grünsteifen sind nicht zwingend notwendig. Ein 
entsprechender Hinweis wurde in der Begründung im Punkt 10.1.2 ergänzt. 
 
 

3. ohne Relevanz für Bebauungsplanverfahren 
 
Es ergeben sich keine erforderlichen Änderungen für die Planung. 

 
 

4. ohne Relevanz für Bebauungsplanverfahren 
 
Die zu entfernenden Bäume werden erst der bei Umsetzung der Maßnahme an 
Hand der tatsächlichen Sichtbehinderung vor Ort festgelegt. 
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5. Hinweis wird beachtet 

 
Ein entsprechender Verweis wurde bei den textlichen Festsetzungen unter 
Hinweise aufgenommen. 

 
6. Hinweis wird beachtet 

 
Für die Baufelder 1.1, 2.1, 3.1 und 3.2 sind an den Privatstraßen Wendeanlagen 
vorgesehen. 
Ein Hinweis zu Wendemöglichkeiten in den Privatstraßen unter Einbeziehung 
von Garagenflächen und privaten Zuwegungen wurde in der Begründung unter 
Punkt10.1.3 ergänzt. 

 
7. Hinweis wird nicht beachtet 

 
In der Begründung des Bebauungsplanes ist unter Punkt 11.3 erläutert, dass eine 
Befahrung der Privatstraßen durch Müllfahrzeuge nicht vorgesehen ist: 
„In die Baufelder 1.1, 2.1, 3.1, 3.2 müssen die Tonnen bzw. Säcke an der 
Lutizenstraße bereitgestellt werden, da die privaten Erschließungsstraßen, für 
eine Einfahrt von Müllfahrzeugen nicht vorgesehen sind.“ 
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2.3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 



 

 
 

 
TÖB 8.4 Untere Immisionsschutzbehörde 12.03.14 
 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Hinweis wird beachtet 
 
siehe Punkt 3 
 

2. keine Hinweise für Bebauungsplanverfahren 
 
Die zu erwartenden Immissionen werden im Lärmschutzgutachten dargestellt, 
Maßnahmen zum Lärmschutz sind bereits in der Begründung im Punkt 11.1.7 
enthalten. 
 

3. Hinweis wird beachtet 
 
Der entsprechende Hinweis zu Heizungsanlagen wurde in der Begründung unter 
Punkt 11.3 ergänzt. 
 
 
 
 
 

4. keine Hinweise für Bebauungsplanverfahren 

Es ergeben sich keine erforderlichen Änderungen für die Planung. 
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5. Hinweis wird beachtet 

 
Der entsprechende Abschnitt unter Punkt 11.1.7 in der Begründung wurde 
bezüglich der aktuellen Datenlage angepasst. 
 

6. ohne Relevanz für Bebauungsplanverfahren 
 
Es ergeben sich keine erforderlichen Änderungen für die Planung. 
 

2.4 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
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TÖB 15.3 Untere Denkmalschutzbehörde 06.03.14 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
 
 
 
 

1. Hinweis wird beachtet 
 
Die Darstellung der Bodendenkmale in der Planzeichnung wird durch die 
Beschriftung „BD“ ergänzt und die Planzeichenerklärung aktualisiert. 
 
 

2. Hinweis wird beachtet 
 
Die Flächen der Bodendenkmale werden in der Planzeichnung aktualisiert. 
 
 

3. Hinweis wird nicht beachtet 
 
Der Punkt „8.3.9 Schutzgut Kultur und Sachgüter“ enthält lediglich zwei 
Absätze, so dass eine zusätzliche Untergliederung als Strukturierung des Textes 
nicht erforderlich ist. 
 
 

4. Hinweis wird beachtet 
 
Die Begründung wird im Punkt „8.3.9 Schutzgut Kultur und Sachgüter“ um 
folgenden Satz ergänzt: „Eingriffe in Bodendenkmale (z.B. durch Bebauung) 
stehen gemäß §7 Denkmalschutzgesetz M-V (DSchG M-V) unter Genehmigungs-
vorbehalt. Eine Genehmigung wird nur erteilt, wenn vor Beginn jeglicher 
Erdarbeiten die fachgerechte Bergung und Dokumentation der betroffenen Teile 
des Bodendenkmals sichergestellt sind. Die Kosten hierfür hat der Bauherr zu 
tragen (§6 DSchG M-V)“. 

3.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
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TÖB 2.5 Untere Verkehrsbehörde 06.02.14 
 
 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 

1. Hinweis wird nicht beachtet 
 
Die zu berücksichtigenden Sichtdreiecke sind sowohl in der Begründung 
erläutert als auch schematisch auf der Planzeichnung dargestellt. 
  
 

4.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
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TÖB 1.1 Amt für Raumordnung Mecklenburgische Seenplatte 19.02.14 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise für Bebauungsplanverfahren  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 



 

 

 
TÖB 2.3 Straßenbauamt Neustrelitz 04.02.14 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise für Bebauungsplanverfahren  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 



 

 

 
TÖB 4.1 GDM 13.02.14 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise für Bebauungsplanverfahren  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 



 

 

 
TÖB 3.2 Deutsche Telekom  25.02.14 
 
 
Stellungnahme ohne Relevanz für Bebauungsplanverfahren  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. ohne Relevanz für Bebauungsplanverfahren 
 
Im Bereich der im Zuge der 1. Änderung des Bebauungsplanes umzupflanzenden 
Bäume befinden sich keine Leitungen der Deutschen Telekom. 
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5.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
TÖB 4.5 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 28.02.14 
 
 
Stellungnahme ohne Relevanz für Bebauungsplanverfahren  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 



 

 
 
 



 
5.3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
TÖB 5.4 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte 

03.03.14 
 
Stellungnahme ohne Relevanz für Bebauungsplanverfahren  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ohne Relevanz für Bebauungsplanverfahren 
 
Die Kompensationsfläche 2 ist nicht Bestandteil der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes. Ohnehin sind die Maßnahmen bereits umgesetzt. 
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5.4 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
TÖB 6.1 Stadtwirtschaft Neubrandenburg 20.02.14 
 
 
Stellungnahme ohne Relevanz für Bebauungsplanverfahren  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
5.5 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 
 

 
TÖB 11.2 Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern 31.01.14 
 
 
Stellungnahme ohne Relevanz für Bebauungsplanverfahren  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ohne Relevanz für Bebauungsplanverfahren 
 
Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ist bereits als TÖB beteiligt worden. 
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ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
  
 

III. Abstimmung mit den Nachbargemeinden  
 



 
 

                                         Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
3.1 Stadt Burg Stargard 05.02.14 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise für Bebauungsplanverfahren  
                                                                             

 


